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für den Kreis Ufingen.
deutlich »-mal : Dienstag » , Donnerstags
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und »Der Sandmanns

Druck uud Verlag von
R . Wagner'  Buchdruckerei in Ufingen.

Schriftleit .,g : Richard Wagner.
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Bezugspreis : Durch die Post bezogen vterteljLhrlich
1,50 Nk (außerdem 34 Pfennige Bestellgeld .) Im
Berlage für den Monat 4b Pfg . — Einrückuugsgebühr:
Anzeigen SO Pfg ., Reklamen 40 Pfg . die Garmondzeile.

Samstag, den 21. Juli 1817. 52. Jahrgang.

f«.

Micher Tril.
Bürgermeister und die Staats-

Mierhebestellen des Kreises.
, die Veranlagung der Besitz - und
uer zum Abschluß gelangt, ist nunmehr

^Hebung gemäß§ 70 des Besitzsteuer-
*j, § 31 des Kriegssteuergesetzes(Artikel
Preußischen Ausführungsvorschriften) zu

Mrke hierzu folgendes:
m allgemeinen wird wegen der Einrichtung
«eilen und Führung der Kasienbücher

L ergangenen in der Sonderbeilage
M z des Regierungsamtsblattes vom 20.

ü Js. ab gedruckten ausführlichen Vor-
sowie auf die Bekanntmachung der

'to Regierung, vom 26. Januar d. Js.
"jj Amtsblatt Rr. 5, Seite 27 Bezug

>Sollbücher werden den Hebestellen in
oi Tagen zugehen.
i die Steuerpflichtigen durch die Veran-

^scheide zur Zahlung bereits anfgefordert
Bescheide mit Vordruck zu den Empfangs-
mgen versehen sind, ist eine besondere
Nfforderung der Hebestellen durch Aus-

von Steuerzetteln nicht erforderlich,
z des1. Drittels der Kriegssteuer geht

„tfteflen nach Zustellung der Benachrichti-
Ejjjen an die Steuerpflichtigen Mitteilung

Welchem Zeitpunkte das Beitreibungsver-
fgegen säumige Zahlungspflichtige zu be-
| |at. Bezüglich des zweiten und des letzten
»ist das Beitreibungsverfahren alsbald nach

der im§ 31 des 'Kriegssteuergesetzes fest-
enst:Zahlungstermine einzuleiten.
— Mch8 31 dritter Absatz des Kriegssteuer-
chkt stad die Kriegssteuerbeträge, soweit sie bis

.Juli 1917 nicht gezahlt sind, mit 5%
Btn.

können auch Zinsen bei Vorauszah-
dn am 1. November 1917 und 1. März

UL Mgen Teilbeträge, sofern die Zahlung nach
Zuli 1917 erfolgt, nicht vergütet werden.

..a,  iVerzinsung von Vorauszahlungen(§ 31,
jjJ! t) findet nur dann statt, wenn die Vor-
' ^ mg vor der Veranlagung also zu einem
uHite, der vor dem 1. Juli 1917 liegt, er-
m °d nur auf besondern Antrag . In diesem
m «dm die Zinsen bis 30 . Juni einschließ,

rchnet.
5#/0ige Verzinsung der bar zur Ein-

^ gelangenden Kriegssteuer, und zwar auch
>.« eiten und letzten Drittels, vom 1. Juli

>l>bis zum Tage der Zahlung ist also in
lalle zu berechnen. Dagegen tritt (8 36
Aasführungs-Bestimmungen) in der Ent-
Sder Kriegssteuer durch Hingabe von Schuld'
jungen, Schuldbuchforderungen und Schätz¬
en der Kriegsanleihen eine Zinsenberech-
adm Hebestellen nicht ein, da in diesen
die Verzinsung in dem Annahmewert der
^ Stücke berücksichtigt ist.

Äwird bemerkt, daß der Annahmewert
"baren Schatzanweisungen der 6. Kriegs¬

anleihe mit Zinsscheinen vom 1. Juli 1917 ab,
abweichend von den Schatzanweisungen der ftüheren
Kriegsanleihen, auf 100°/» festgesetzt ist. Im
übrigen bleiben jedoch die Vorschriften des § 36
der Äusführungsbestimmungen in Kraft, es beträgt
mithin der Annahmewert beispielsweise bei dem
Fehlen des am 1. Januar 1918 fälligen Zins-
schein 97,750/g.

Auch die Zwischenscheine der Kritgsanleihen
sind, soweit die Âusgabe der Stücke noch nicht
stattgefunden hat, in Zahlung zu nehmen.

(Der mehrfach angezogene8 36 der Ausfüh
rungsbestimmungen lautet:

I. Bei Entrichtung der Abgabe sind nach 8 32
des Gesetzes Schuldverschreibungen, Schuldbuch¬
forderungen und Schatzanweisungender Kriegsan¬
leihen des Deutschen Reiches an Zahlungs Statt
anzunehmen. Fünfprozentige Schuldverschreibungen,
Schuldbuchforderungenund Schatzanweisungenmit
Zinsen für die Zeit vom l . Juli 1917 ab werden
zum Nennwert, 4 /̂sprozentige Schatzanweisungen
mit Zinsen vom l . Juli 1917 ab zum Werte von
96,50 Mk. für je 100 Mk. Nennwert angenommen.
Sind Zinsen für einen nach dem 30. Juni 1917
liegenden Zeitraum bereits erhoben, so vermindert
sich der Annahmewert um diesen Zinsbetrag.
Werden Wertpapiere mit Zinsen für einen vor dem
1. Juli 1917 liegenden Zeitraum übergeben oder
werden Schuldbuchforderungen mit Zinsen für
einen vor dem 1. Juli liegenden Zeitraum aus
das Konto der Reichskaffe übertragen, so erhöht
sich der Annahmewert um diese Zinsen.

II . Schuldverschreibungen, Schuldbuchforde¬
rungen und Schatzanweisungender Kriegsanleihen
des Deutschen Reiches können nur insoweit in
Zahlung gegeben werden, als der Annahmewert
(AbsatzI) den Betrag der geschuldeten Kriegsab¬
gabe nicht übersteigt. Eine bare Herauszahlung
aus hingegebene Stücke oder Buchforderungen der
Kriegsanleihen findet nicht statt.

III . In dem Annahmewerte der Schuldver¬
schreibungen, Schuldbuchforderungen und Schatz¬
anweisungen der Kriegsanleihen des Deutschen
Reiches ist die Verzinsung der Abgabe vom 1..
Juli ab (8 31, Abs. 3 des Gesetzes) berücksichtigt.

Der Abgabeschuldner hat daher nur dm nicht
durch Hingabe von Schuldverschreibungen, Schuld¬
buchsorderungen und Schatzanweisungen der Kriegs¬
anleihen des Deutschen Reiches beglichenen Rest¬
betrag vom 1. Juli ab mit 5°/« zu verzinsen.)

5. Die Hingabe der Schuldverschreibungen
usw. einschließlich Zwischenscheine erfolgt nicht bei
den Hebestellen, sondern bei der nach der Bekannt-
machung der Königlichen Regierung vom 9.
Februar 1917 (RegierungsamtsblattSeite 47)
bestimmten Annahmestellen(für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden Regierungshauptkasie Wiesbaden).

Seitens der Annahmestelle sind über die Hin¬
gabe eine Bescheinigung ausgestellt, welche von
dem Steuerpflichtigen der Lebestelle zu übergeben
ist. Die Hebestellen haben hierauf die Beträge
in Einnahme zu buchen und unter Beifügung der
Bescheinigung, sowie eines Verzeichnisses nach der
bei der hiesigen Einkommensteuer-Veranlagungs-
Kommission zur Einsicht liegenden Musters der
Kreiskasse anzurechnen. Die hiesige Kreisblatt-
Druckerei wird die Formulare vorrätig halten.

6. Die Ablieferung der eingegangenen Steuer¬
beträge seitens der Hebestelle an die Kreiskafle
hat unter Anschluß des vorgeschriebenen Lieferzettels
(Muster E zu Artikel 20 der Preußischen Aus¬
führungs-Vorschriften vom 1. Dezember 1916)
spätestens am 21. eines jeden Monats, und wenn
dieser Tag auf einen Sonn- oder Feiertag fällt,
am vorhergehenden Tage, zu erfolgen. Dabei
sind die Erhebungskosten, deren Festsetzung nach
Erlaß des Herrn Finanz-Ministers vom 25. Mai
1917 II 4998 I 4403 — auf je 100 Mark
erhobene (mithin nicht auch durch Hingabe von
Schuldverschreibungen entrichtete) Beträge wie
folgt stattgefunden hat,

s ) von der Besitzsteuer für die erste Ver¬
anlagung(1917/19) auf 2 Mk. und für
die künftigen Veranlagungen auf 1 Mark,

b) von der Kriegssteuer einschließlich des
• Zuschlags und der zu erhebenden Zinsen

auf 10 Pfg. festzustellen und einzubehalten.
Der Lieferzettel(Muster E ) ist in doppelter

Ausfertigung einzureichen.
Hiervon geht eine Ausfertigung, versehen mit

Empfangsbescheinigung der Kreiskaffe, an die
Hebestelle zurück, die zweite Ausfertigung verbleibt
bei der Kreiskaffe. Zugleich haben die Hebestellen
oer Kreiskasse eine Quittung über die einbehal¬
tenen Erhebungskosten nach nachstehendem Muster
anzufertigen.

. . . . Mark. . . Pfg.
in Worten . .
Vergütung für Erhebung der Besitzsteuer und der
Kriegssteuer für den Monat . . . . 19 .
aus der Staatskaffe durch Einbehaltung auf die
vereinnahmten Steuerbeträge erhalten zu haben,
bescheinigt.

. . den . . . . 19 . .
Die Gemeindekaffe.

Gesehen.
. . den . . . - 19 . .

(Siegel).
Der Bürgermeister.

Diese Quittungsformulare sind ebenfalls von
der hiesigen Kreisblatt-Druckerei zu beziehen.

Sammelt sich im Laufe des Monats ein
größerer Geldbestand an, so hat Teilablieferung
bereits vor dem 21. des Monats unter einfacher
Benachrichtigung der Kreiskaffe stattzuftnden. Der
Lieferzettel von letzterem Tage muß jedoch die
Beträge für den ganzen Monat und die Erhebungs¬
kosten ergeben.

Die bereits abgelieferten Barbeträge sind bei
der Ablieferung am 21. d. Mts. unter kurzer
Darstellung in dem Lieferzettel weniger abzuführen.

7. Werden bei den Hcbeiiellen außer den rechts»
kräftig festgesetzten Stemrbeirägen freiwillige Be¬
träge dieser Art angcboten, sind sie anzunehmen
und unmittelbar an die Reichshaup kaffe in Berlin,
Oberwallstraße3 cinzusenden.

Derartige Beträge stnd in den Kaffenbüchern,
Einnahmeübersichten usw. nicht als Kriegssteuer
nachzuweisen; die Bestimmungen über Gewährung
einer VerwaltungSkassen-Vergütung finden auf sie
keine Anwendung.

8. Das Zu- und Abgangswesen regelt sich
nach den Bestimmungen unter Artikel 24 und 25
der Preußischen AuSführungSvorschriften.

|



9 Von etwaigen Stundungen erhalten die
Hebestellen Kenntnis.

tO Eine gedruckte Anweisung über die Er¬
hebung der Besitzsteuer und Kriegssteuer. Führung
der Soll- und Einnahmebücher, die Zu- und Ab¬
gänge, Eistatiungen, Zinsenoergülungen, Stund¬
ungen usw. taffe ich den Gemeinden mit den
Sollbüchernz iehen.

Die Hebestellr» zu Ustngen, Emmershausen,
Hundstadt, Mauloff, Naunstadt, Niederems, Nieder-
reifenberg, Obernhain, Oderreisenbcrg. Reichenbach,
Sleinfischbach und Wüstem» erhatien gleichzeitig
die bestellten Zinstafeln(5 vom Hundert) für die
Kriegsabgabe nebst Erläuterungen und Beispielen
zur Berechnung der Zinsen. — Der Preis von
1,80 Mk. per Stück ist a» das Steuerbüro ein.
zusenden.

11. Die ZustellungSbescheinigungenüber die
erfolgte Zustellung der Besitz- — Kriegrsteuer—
Festftellungrbescheide sind mir sofort wieder
vorzulegen.

Usingen, den 19. Juli 1917.
Der Vorsitzende

der Einkommensteuer-Veranlagungs-Kommisfion
v. Bezold.

Bekanntmachung der Landw .-Kammer.
Betr . Saatkartoffelversargung für das

Frühjahr 1918.
Obwohl da« Ergebnis der Saaikartoffelver'

sorgung au« dem Osten für da« Frühjahr 1917
in Anbetracht der zu überwindenden außerordentlichen
Schwierigkeiten als einigermaßen befriedigend be¬
zeichnet werden kann— von dem Kontingent van
42 000 Zlr. konnten 39000 Ztr. hereingebracht
werden—, so sprechen doch manche Umstände
(hohe Preise und vielfach schlechte Lieferungen) für eine
Neuregelung de« Saatgutbezuge» für da« nächste
Frühjahr. Die Landwirtschafts-Kammer beab-
sichligt daher, das in dem Kammerbezirk vor¬
handene Saatgut, ganz besonders das in den
höheren Lagen de» Taunus und des Westerwaldes
gezogene, zur Saatgewinnung für das Frühjahr
1916 zurückzustellen. (Meldungen werden aus
allen Teilen des Kammerdezirkeü, auch aus den
niederen Lagen entgegengenommen.) Wir ersuchen
alle Landwirte, die über Saatgut Industrie sowie
anderer guter Sorten verfügen und bereit find,
ihre Felder von einer von der LandwirischaftS-
Kammer zu ernennenden Kommission besichtigen
zu lassen und das anerkannte Saatgut für da»
Frühjahr 1918 (evtl, auch für den Herbst 1917)
zum Versand bereit zu halten, Anträge auf Be.
sichtigung ihrer Felder baldigst, spätesten« aber
bis zum 21. Juli d. I . bei der Hauptgeschäfts¬
stelle der Landwirtschafrr Kammer in Wiesbaden.
Rheinstraße 92, anzumelden.

Selbstverständlich können nur solcheF lder
anerkannt werden, die sich durch besonder« gute»
Stand und Gesundheit der Stauden auSzeichnen.
In Betracht kommen hier in erster Linie die 1.
Absaat von Originalzuchten(vom Züchter un¬
mittelbar bezogen) sowie dieI. und II. Absaal
von Saatkartoffeln, die vom Naffauischen Saai-
bauorrein(in den Jahren 1916/17 bezogen worden
sind. Auch da» aus den letztiährigcn Kartoffel-
versuchen der Landwirtschafts-Kammer herrührende
Saatgut kann besondere Berücksichtigung finden.
8(4 Ausweis zum B.zug von Saatgut gelten
Frachtbriefe. Rechnungen und dergl. Fehlen solche,
so ist spätestens bei Besichtigung ein glaubhufter
Nachweis über die Richtigkeit der Angaben zu
führen.

Der Saatkartoffelerzeuger, der Saatgut zur
Besichtigung anmcldet, verpflichtet sich durch die
Anmeldung für den Fall der Anerkennung, das
anerkannte Saatgut der Landwirtschafts-Kammer
bi« zur Saatzeit im Frühjahr 1918 zur Ver-
fügung zu halten. Eine Gewähr für den Ver¬
kauf de» anerkannten Saatgutes tai.n feilen» der
Landwirtschafts-Kanrmer nicht übernommen werden.
Ebensowenig dürfen SchadenSeriatzansprüche, die
durch die Aufbewahrung de» Pflanzgutes bis zum
Frühjahr veranlaßt weiden kennten, an die Land-
wirtschafis-Kammer gerichtetw rden. Die Land¬
wirtschafts-Kammer übernimmt alsdann die Ver-
mtttlung des Saatgulverkehrs vom Erzeuger an
den Berbraucher. Rechte und Pflichten werden
durch diese Vermittlung nur zwischen Verkäufer
und Käufer begründet. Die Saaigutoermittlung

erfolgt auf Grund der vom deutschen Landwirl.
schaftsrat herausgegebene» Geschäftsbedingungen
für den deutsche» Kartoffelhandel(Berliner Ver¬
einbarungen von 19(4). Verkäufer und Käufer
haben sich diesen Bedingungen zu unterweisen.
Die Bedingungen sind bei der Geschäftsstelle de»
Deutschen Landwirischafisrai», Berlin W. 57,
Winterfeldstcoße 37, erhältlich

Der Preis kann heute noch nicht festgesetzt
weiden. Er wirb aber soweit über den jeweils
geltenden Höchstpreis hinausgehen, daß er den Er¬
zeuger für Aufbewah cn, Beriefen, Verluste und
Mühen entsprechend entschädig«. Nachweisbare
l. bis III. Absaate» können höher bezahlt werden
als älterer Nachbau.

Für jeden Morgena gemeldeter Fläche ist eine
Besichiigungsgebüdrvon 3 Mk. zu entrichlen.
Die Gebühr ist auch dann zu entrichten, wenn
auf Grunb der Befichtjgungsergebnifle eine An-
erkennung nicht aurgespro len weroen kann. Kommt
die Ueberweisung zustande, so ist für jeden Zentner
vermittelten Saatgutes eine Gebühr von 10 Pfg.
an die Landwirtschafts-Kammer oder an eine von
dieser benannten Stelle zu entricht.n.

Gleichzeitig mit der Anmeldung von Kar¬
toffelflächen zur Befichiigung hat die Einsendung
de« entsprechenden Betrages (3 Mk. für den
Morgen an die Zahlstelle der Landwirtschafts-
Kammer, die Genossenschaftsbankfür Heffen-Naffau
Wiesbaden, Moritzstx. 29, Postscheckkonto Nr 709)
zu erfolgen. Anmeldungen, die ohne Einzahlung
de» enisprechenden Betrage« eing.hen, können nicht
berücksichtigt werden.

Kgl . Lehranstalt für Wei « .. Obst,
u Gartenbau zu Geisenheim am Rhein.

Wir bringen hiermit zur Kenntnis, daß an
der Kgl. Lehranstalt im Jahre 1917:

1. Ein Obstoerwertungslehrgong für Männer
und Haushaltungslehrerinnen in der Zeit
vom 30. Juli bi» 19. August.

2. ein Obstve-weriungslehrgang für Frauen
in der Zeit vom 20. bi« 28. August

abgehallen werden
Die Lehrgänge beginnen an den zuerst genannten

Tagen vormittags um 8 Uhr. Der Unterricht
wird theoretisch und praktisch erteilt, sodaß die
Teilnehmer Gelegenheit haben dse verschiedenen
Berwertungsmöglichkeiteneinzuüben.

Dar Uuterrichtsgeld beträgt für den Lehrgang
zu 1:' für Preußen 10 Mk.. für Nichtpreußen
15 Mk:; für den Lehrgang zu 2 : für Preußen
6 Mk., für Nichtpreußen9 Mk.

Anmeldungen sind unter Angabe des Bor- und
Zunamen», Wobnortes sowie der Staatsangehörig¬
keit an die Direktion zu richlen.

Reichsgetreideordnung für die
Ernte 1917.

Vom 21. Juni 1917.
(Schluß.)

YII . Ausführungsvorschriften.
§ 69

Erweist sich der Inhaber oder Leiter einer
kaufmännischen oder gewerblichen Betriebs in der
Befolgung der Pflichten unzuverlässig, die ihm
durch diese Veiordnnng oder die dazu erlaffenen
Ausführungsbestimmungen auferlegt sind, so kann
die zuständige Behörde den Betrieb schließen.

Sie kann einem landwirtschaftlichen Unter¬
nehmer, der sich in der Verwendung seiner Bestände,
in der Beobachtung der nach § 63 erlass,nen
Anordnungen oder in der Erfüllung seiner Pflichten
nach§ 4 Abs. 1 bi» 3 unzuverlässig erweist oder
seine Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 25
Abs. 3 oder seine Ablieferungspflicht vernachlässigt,
da« Recht der Selbstversorgung entziehen und bei
der Enteignung seine Bestände, abweichend von
der Vorschrift im 8 43 Abs. 3. der Reichsge-
treiccfleüe oder dem von dieser bezeichneten seldst-
wirischaftenden Kommunaloerband übereignen.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig.
Ueber die Beschwerde entscheidet die höhere Ver¬
waltungsbehörde endgültig. Die Beschwerde be¬
wirkt keinen Aufschub.

8 70
Der Kommunalverband kann Vorräte, die einer

ordnungnungsmäßig ergangenen Aufforderung zu-
wider nicht angezeigt oder bei behördlicher Nach¬
prüfung ve.heimlicht oder sonstwie der Aufnahme

entzogen werden oder die der ln,,
landwirtschaftlichen Betrieb» ,
Ueberwachung der Selbstversorger
Vorschriften zu verwenden such, V
täte, die unbefugt he.gestellt ober >,
gebracht werden, ohne Zahlung
gung zugunsten der Reich-getreid,-?!! L
von ihr bezeichneten Kommunalverbö»?
fallen erklären. Der Kommunal» i «
schon vor der Verfallerklärungd-, ""SMi
stellung solcher Vorräte erforberli* en j at«>
treffen. *r0!| , - ,

Gegen die Verfügung ist B schm,,,
liebet die Beschwerde entscheidet di,'?! i
waitungsbehörde endgültig. Die « Ä t r
wirk, keinen Aufschub

8 71
Die Landerzentralbehörven erlafftn̂

sichen Ausführungsbestimmungen. “!!|
Sie können Vermittlungsstellen einri*»j U

du Unteroerteilung und die Beüarü,7L°ar
ihrem Bezirk obliegt. »Weg^

**
k0>fl
gern

i so*1

8 72 ei"1
'31.

Die Landeszentralbehörden bestimm,.
Kommunalverband, als Gemeinde„i,
Behörde und a!« höhere Verwaltung
Sinne dieser Verordnung anzusehen L|
kann bestimmt werden, daß an dj, & *
Gemeinden Verbände von Erzeugern
solche aus Grund der§ 15b der Verordnt
Errichtung von PreiSprütungSsiellen£ •
sorgungregelung vom 25. September, L'ti
4. November 1915 (Reichr-Gesetzbl a,
728) gebildet find.

Will die LandeSzentralbehürde BeM,
über da« Gebiet einer unteren Verwalt,'
hinaus erstrecken, als Kommunalverdatz
so hat sie die« der ReichSgetreidestelle.nmi
Diese kann binnen vierzehn Tagen fJXjt
heben. Ueber den Einspruch entltalli
Reichskanzler.

VIII . Uebergangsvorfch
8 73

Folgende Verordnungen treten mit
16. August 1917 mit der Maßgabe
bi» 77 außer Kraft:

1. Verordnung über da« Aurm^
Broigetreide vom 28. Juni 19iz
Gefetzbl. S . 379) ;

2. Verordnung über Brotgetreide«
au« der Ernte 1916 vom 39. <y
(Reichr-Gesetzbl. S . 613) in
der Bekanntmachung vom 24
(Reichr-Gesetzbl. S . 782) ;

3. Verordnung über Gerste au« »«
1916 vom 6. Juli 1916 (ReW
S. 659) in der Fassung der Bekam
vom 24. Juli 1916 (Reich«
800) ; 'i

4. Verordnung zur Ergänzung der„
machung über Gerste au« der Em,
vom 1. Dezember 1916 (Re!
S . 1313) ;

5. Verordnung über Hafer au» to
1916 vom 6. Juli 1916 (Reiq
S . 666) in der Fassung der
machung vom 24. Juli 1918
Gefetzbl. S . 811) ;

«. Verordnung über Hülsenfcüchte»
Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S.ü
der Fassung der Bekannt machung»
Juli 1916 (Reichr-Gesetzbl. S. 848)

7. ArtikelI, II, IV der Berordm
Hülsenfrüchte vom 14. Dezewb«
(Reichs-Gesetzbl. S . 1360);

8. Verordnung über Hülsenfrüchte
März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S. _

9. Verordnung über Buchweizen ml
vom 29. Juni und 14. Septemd»
(Reichr-Gesetzbl. S . 625. 1031);

3 10. Verordnung über Grünkern vom1
1916 (Reichr-Gesetzbl. S . 649).

Mit dem gleichen Zeitpunkt treten,
sich der Boischrift im 8 74, die zurW
dieser Verorduungen erlaffenen Beste
außer Kraft.

Der Reichskanzler kann bestimmen, ba6
Vorschriften dieser Verodnungen früher
Kraft lrelen.

8 74
Die Bestimmungen, die von den



Mineinden aus Grund dir Ver>
fl  Brotgetreide vom 25 . Januar
fl. 1915  und 29 . Juni 1916 über
1 "' .»na getroffen stnd . bleiben in

den Vorschriften tiefet Ver>

,7 Einklang stehen , stnd sie bis zum
h! ,»  ändern oder zu ergänzen
fl 1 ’ § 75

m Neginne de» 16 . August 1917
5 , Kenten an Früchten oder an

betreibe und Gerste , allein oder
- Ähl gemischt , sowie an Schrot,

flj,  Klocken, allein oder mit anderen
^ Futtermitteln gemischt , im Ge-
M ><% o rpflichtet . sie dem Kommunal¬st«. t-i.m" ^ .7̂.. ».!. an

d»̂ aerung «ort » bi » zum 20 . AugustK>̂ -ntümern . an-
- - •

,,»ch Arten und Eigentümern , an-
Lte . di- iu dieser Zeit un .erweg»

, hem Empfänger unverzüglich nach
^ jjem  Kommunalverband anzuzeigen.

munaloerband hat der Reichsgerreide
^ -m von dieser festgesetzten Vordruck
i August 1917 Anzeige über die An-
H' L Abs . 1 sowie über die in seinem

Ade » Vorräte zu erstatten.

»In » » '» ' iS » »'*

i«n,

... die im Eigentume de» Reich »,
" Bundesstaat» o er Elsaß-Lothringen»

die imk Eigentum « der Reichsge.
Me GefchäftSabteiluug G . m . b. H .,
gintral -EinkaufSgesellschaft m . b . H .,
'ichSgerstengesellschaftm. b. H , der

Multenfruchtstelle G . m . b. H oder
«,-u r̂vereinigung der deutschen Land-

H. m . b. H - stehm;
lwte, bie bei einem Besitzer an

*1 Brotgetreide,
i  onbetem Getreide,
z Mlsenfiüchien,
i Buchweizen und Hirse

Mich der au»der betreffenden Fruchtart
irllten Erzeugniffe je 25 Kilogramm
'übersteigen;
jte an au » Früchten hergestellten Er
Isen, die durch einen Komnmnalver

, an' Händler, Verarbeiter oder Ver
,jer seine» Bezirke » nach Maßgabe der
dm Kommunalverband bestehenden Be¬

engen über die Verbrauchiregelung
-tit* abgegeben find.r §77
b!»i Beginne de » 16 . August 1917 stnd
igeAchtigen Vorräte (8 75 Abs . I , §
dm Kommunalverband beschlagnahmt , in

«qiil fie fich besinden . Vorräte , die zu
,jl imterweg» stnd , sind für den Kommu-
B beschlagnahmt , in dessen Bezirk sie nach
: Wrderung abgeliefert werden,
ldiese Vorräte gelten die Vorschriften dieser
!Mg.
i Koannunalverbände haben die hiernach
W -gnahmten und die m ihrem Eigen
-üben(8 75 . Abs . 2) Vorräte der Reich»
I- zur Versügung zu stellen.

Schluß- und Ttrafvorschriften
8 76

^ilchriften dieser Verordnug beziehen sich,
lich de» 8 58 e , nicht auf die au » dem
eiugeführlen Vorräte . Für diese Vorräte
Beiordnungen vom 11 . September 1915

J # l. S . 569 ) in der Fassung vom 4.
1916 (Reichs Gestzbl . S . 147 ) und vom
‘ im 1916 Reichr - Gesetzbl . S . 67 ) .

itlanb im Sinne dieser Vorschriften gilt
besetzte Gebiet . Früchte und daraus

>' Erzeugniffe , die au » dem besetzten Gebiet
werden, dürfen nur an die HeereSver-

n>. die Marineverwaltung , die Reichrge-
.. TeschäftSabteilung G . m . b . H . und
lwl-Einkaufsgesellschast m . b. H . geliefert

. § 78
. l»<!»i» bi» zu einem Jahre und mit Geld-
' di» zu sünfzigtausend Mark oder mit einer
Strafen wird bestraft:

l - wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte
beisriteschafft , insbesondere au » dem
Bezirke de» Kommunalverbande », für

den sie beschlagnahmt sind , entfernt , sie
beschädigt , zerstört , zur Verarbeitung
an immt , verarbeitet » verarbeiten läßt,
verbraucht oder sonst verwendet;

2 . wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte
verkauft , kauft oder ein andere » Ver¬
äußerung « ' oder Erwerbsgeschäft über
sie abschlteßi;

3 . wer die zur Erhaltung , Verwahrung
und Pflege der Vorräte erforderlichen
Handlungen pflichtwidrig (88 1 , 16)
unterläßt;

4 . wer den nach 8 6 erlaffenen Bestim¬
mungen zuwiderhandelt oder wer Früch¬
te zu Saatzwecken verkauft oder kauft,
obwohl er weiß oder den Umständen
nach annehmen M "ß . daß sie nichl zu
Saatzwe .ken bestimmt stnd;

5 . wer den gemäß 8 17 Abs . 1 g er¬
lassenen Bestimmungen zuwider au »,
mahlt oder au »mahlen läßt;

6 . wer den auf Grund de» 8 16 Abs.
1 erlaffenen Bestimmungen über die
Herstellung von Vertrieb und die Preise
der Erzeug iffe zuwiderhandelt;

7 . wer höhere al » die festgesetzten Mahl-
löhne und sonstigen Veraibritungslöhne

oder Vergütungen (8 53 )_ fordert oder
sich versprechen oder gewähren läßt;

8 . wer den Vorschriften im 8 49 zuwider
den Eintritt in die Räume , die Be¬
sichtigung , die Einsicht in die Geschäft »-
anfzeichnugen . die Feststellung der vor¬
handenen Vorräte oder die Entnahme
von Proben verweigert oder die gemäß
8 18 Abs . 2 . 8 35 Abs . 3 . 8 49
Abs . 2, von ihm erforderte Auskunft
nicht erteilt oder wiffentlich unrichtige
oder unvollständige Angaben macht;

9 . wer der Vorschrift im 8 50 zuwider
Verschwiegenheit nicht beobachtet oder
der Mitteilung vier Verwertung von
Geschäft »- oder Vetriebsgeheimniffen
sich nicht enthält;

10 wer die ihm nach § 3 Abs . 2 , 8 6,
8 9 Abs . 2 . 8 75 Abs . 1 obliegende
Anzeige uicht in der gesetzten Frist
erstattet oder wiffentlich unrichtige
oder unvollständige Angaben macht;

11. wer den Vorschriften de» 8 H Albs,
2 , § 48 Abs . 1 , 2 , § 53 , § 54
Abs . 1, 8 55 Abs . 1. 8 78 Abs . 2
Satz 2 zuwiderhandelt;

12 . wer den Anordnungen zuwiderhandelt,
die eine Landeizentralbehörde , eine
höhere Verwaltungsbehörde , ein Kom¬
munalverband oder eine Gemeinde auf
Grund der 88 57 , 58 , 60 , 61 , 62
Abs . 2 , 88 63 . 65 . 66 , 70 Abs.
1 Satz 3 , Z 71 erläßt oder die mH
8 74 in Kraft bleiben.

Der Versuch ist strafbar.

Im Falle der Nr . 9 tritt die Verfolgung nur
auf Antrag der Belriebsinhaber » ein.

Bei vorsätzlichem Verschweigen , Beiseiteschaffen.
Veräußern oder Verfüttern von Vorräten muß
die Geldstrafe , wenn ausschließlich auf sie erkannt
wird , mindesten » dem dreifachen Werte der Vor¬
räte gleichkommen , auf die sich die strafbare Hand¬
lung bezieht.

Neben der Strafe kann in den Fällen der
Nrn . 1 bi « 6 . 10 bis 12 auf Einziehung der Früchte
oder Erzeugniffe erkannt werden , auf die sich die
strafbare Handlung bezieht , ohne Unterschied , ob
sie dem Täter gehören oder nicht , soweit sie nicht
gemäß 8 70 für verfallen erklärt worden find.

8 80
Ist eine der im 8 7 » bezeichneten strafbaren

Handlungen gewerbs - oder gewohnheitsmäßig de«
gangen , so kann die Strafe auf Gefängnis bis
zu fünf Jahren und Geldstrafe bis zu hundert¬
tausend Mark erhöht werden . Reben Gefängnis
kann auf Veilust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬
kannt werden

8 61
Der Reichrkanzler kann Aurnahmen von den

Vorschriften dieser Verordnung zulaffen.
8 82

Diese Verordnung tritt am 25 . Juni 1917

in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeit¬
punkt de» Außerkrafttreten «.

Berlin , den 21 . Juni 1917.
Der Stellvertreter de» Reichrkanzler»

Dr . Helfferich.

»ichtaittilher teil.

Der Krieg.
WTB Größe - Hauptquartier,  19 . Juli

(Amtlich ) .
Westlicher Kriegssch-u- luh:

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

In Flandern nimmt die Artillerieschlacht ihren
Fortgang . Trotz Regen war die Kampftätigkeit
der zusammengezogenen Arlilleriemaffen bei Tage
und während der Nacht sehr stark.

Gewaltsame Erkundungen der Engländer im
Küstenal -schnitt und östlich von Py -rn wurden vor
unseren Linien zum Scheitern gebracht.

An der ArloiSfront war die Feuertätigkeit an
mehreren Stellen vom La Baffee -Kanal bi » auf
da « SÜduser der Scarpe lebhaft.

Südwestlich von St . Quentin stürmten hessische
Truppen nach starcker Feuerwirkung die französi¬
schen Höhenstellungen in einem Kilometer Breite.
Der Feind ließ eine größere Zahl von den Gefang¬
enen und mehrere Maschinengewehre in unserer
Hand und erhöhte seine Verluste durch Gegenan¬
griffe , die abends und morgen » vor den gewonnenen
Gräben ergebnislo » zusammenbrachen.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Die GefechtSiätigkeit blieb meist in geringen

Grenzen ; zeitweilig lebte sie in einzelnen Abschnitten
an der Aisne , in der Champagne und auf dem
linken Maasufer auf . Am Hochberg zwang unser
ZerstöcungSfeuer die Franzosen , Teile de» kürzlich
dort gewonnenen Boden » zu räumen . Am Walde
von Avoeourt führte ein eigener Angriff zur Wieder-
nähme einiger tagSzuvor verlorener StellungSteile

Heeresgruppe Herzog Albrecht von Württenberg.
Nichts Neue ».

Oestlicher Kriegsschanstlstz
Front der Generalfeldmarschall » Prinz Leopold

von Bayern.

Die schon seit Taen regere Feuerlätigkeit süd¬
lich von Dünaburg und Smorgon hielt auch
gestern an.

Nordwestlich von Luck und an der ostgalizischen
Front brachten Stoßiruppsuntelnehmrn , die auch
eine Zunahme de» Feuer » zur Folge hatten , zahl-
reiche Gefangne ein.

Südlich de» Dnjestr griffen die Ruffen die
südlich von Kalusz von un » zurückgenommenen
Höhenstellungen mit starken Kräften an ; sie sind
überall unter schweren Verlusten zurückgeschlagen
worden.

Zwischen den Waldkarpathen und dem Schwar¬
zen Meer keine größeren Kampfhandlungen.

Mazedonische Front

Zwischen Ochrida - und Prespa -See , am
Dobropolje und aus dem linken Wardar -User leb¬
haftere Feuertätigkeit.

Der Erste Generalquartiermeister.
Ludendorff.

Lokale und provinzielle Nachrichten.

np . Hundertjahrfeier der Rassau-
ischen Union.  Zu der am 9 . August in der
Stadtkirche zu Idstein  stattfindenden Gedächtnis¬
feier der vor 100 Jahren vollzogenen Naffauischen
Union sind in diesen Tagen die Einladungen er¬
gangen . Eingeladen sind der König von Preußen
als 8ummus episcvpus , der Gtoßherzog von
Baden und die Grobherzogin als Tochter des
letzten Herzogs Adolf von Naffau , die Großherzogin
von Luxemburg ebenfalls als Nachkomme des
Naffauischen Fürstengeschlechti , ferner die staatlichen
Behörden , u . a . der Herr Kultusminister , Ver¬
treter der benachbarten Kirchenprovinzen , der Uni¬
versität Marburg , der Universität Göttingen al»
der altnaffauischen Landesuniversttät , die Mitglieder
der heimischen Kirchenbehörden und die gesamte
Geistlichkeit Naffau «. Die Feier nimmt um 10
Uhr ihren Anfang . Generalsuperinlendent Ohly



hält die Festpredigt. Dekan Schmitt -Höchst  die
Festrede als Präses der Synode.

— Haintchen. IS. Juli. Führer Wilh.
Kalt edorn (Sohn unseres Altbürgermeister«Herrn
Kalteborn) wurde mit dem „Eisernen Kreuz" aus¬
gezeichnet.

«ermischtr Nachrichtkv.
— Gießen,  18 . Juli Heule früh 6V2

Ut)t wurde auf dem Hofe des Provinziolarrest-
hause« der mm Schwurgericht am 5. Juni wegen
Morde» zum Tode verurteilte 49jährige ehemalige
Hausdiener Friedrich Wilhelm Han» aus Wangen
im Elsaß vom sächstschen Landesscharfrrchter Brand
mitlelst Guilloline hingerichiel. D r Hinrichtung«,
akt nahm vom Betreierr de» Richlplatzer bis zum
Medergehen de, Fallbeiles21/, Minuten in An«
fpruch. Hans, ein Gewohnheirsverbrecher, Halle
in der Strafanstalt Butzbach seinen Wärler Arnold
niedergeschlagen und als dieser noch röchelle, er¬
würgt und ihm mrl einem Mcffer die Kehle durch,
schnitten. Hans hat nach der Tat nicht die ge¬
ringste Reue an den Tag gelegt.

— Berlin,  19 . Juli . Das „Reichsges.tz-
blatt" veröffenilicht nunmehr folgende, vom 18.
Juli datierte Verordnung de» Bundesral«: Die
Zweimarkstücke sind einzuzuheir. Sie gelierrv m
1. Januar 1919 ab nicht mehr als gesetzliches
Zahlungsmittel. Von diesem Zeiipunkl ab ist
außer den mit der Einlösung beauftragten Kaffen
niemand verpflichtet, diese Münzen in Zahlung
zu nehmen. Bis zum 1. Juli 1918 ' weiden
Zweimarkstücke bei den Reichs- und Landcskassm
zu ihrem gesttzlichen Werte sowohl in Zahlung
genommen als auch gegen Reichsdanknoten.̂ Reichs-
kaffenscheine oder Darlevenskaffenscheine umgetauscht.
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch
findet auf durchlöcherte und arider» als durch den
gewöhnliichen Umlauf im Gewichte verringerte
sowie auf verfälschte Münzstücke knireArwen'.ung!
Der Reichskanzler wird ermächtigt, Ausnahmen
zu gestatten. Auf die in Form von Denkmünzn
geprägten Zweimarkstücke finden die Vorschriften
dieser Verordnung keine Anwendung.

sVerlag des Bibliographischen Institutsi« «einzig«. Wie»

Oer Krieg 1914/16.
Werden und Wesen des Weltkriegs, dargestellt in
umfassenderen Abhandlungen und kleineren Sonder¬
artikeln, mit hervorragenden Fachmännern heraus¬
gegeben vonD ietri chS chäfer. M vielen Karten,
Plänen, Kunstblättern, Textbildern und statistischen
Beilagen. Erster Teil, in Leinen gebunden 10 Mark

(Fortsetzung erfolgt nach FriedenSschluß und Freigabe durch die Zensur.)

Atlas zum Kriegsschauplätze 1914 / 16 .
23 Haupt- und 10 Nebenkarten aus Meyers Konver¬
sations-Lexikon. In Umschlag zusammengeh. 1,50 M.

Tnrngemeinde Wehrheim
3 n Ausübung fast3-jähriger treuer

Pflichterfüllung wurde unser Mitglied

Heinrich Leister,
Vizetelckvebel im fuBart .- Reg.Er . 3

Jnhaberldes eisernen Kreuzes 2.
und 1. Klasse

oom Tod ereilt. Wir verlieren in
ihm ein treues strebsames Mitglied,
dessen turnerische Erfolge unfern Verein
M't Stotz erfüllen. Wir werden ihm
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Aiiskiscii.
. Kkd-mitWlh,»- der Mt Ufingen.

Diese Woche(16 7. bi» 32. 7.) kommen an
irischem Fleisch einschließlich mit der FlejschZusatz.
karte 300 Gramm zur Abgabe.

Verkaufsstellensind:
Metzgereien Steinmetz, Philipp, und Gutenstein.

In der Metzgerei Steinmetz komm« c.uch Wurst
zur Ausgabe.

Fleischabholungszeiien:
7- 8 Uhr Bezirk3.
6—9 Uhr Bezirk 4.

9—10 Uhr Bezirk1.
10—11 Uhr Bezirk2.

»finge «, den 20. Juli 1917.
Städtisches Lebensmittelamt

Der Magistrat.
L i ßmann, Bürgermeister.

«lekekeini , den 18. Juli 1917.
Der  Vorstand.

Gefunden: 1 Portemonaie
«ud 1 Dolch.

Die Polizeiverwattung.

Prima Pferd
geeignet für Landwirt. ,« verkaufen,
durch die Redaktion des Kreisblattes.

gliche einen gebrauchten, noch gut erhaltenen
Bücher- oder Weitzzeugfchrank.

b) Nähere» im Kreisblatt.-Verlag.

Größere Menge«
reife Stachelbeeren

zu verkaufen.
*) Näheres jm Kreisblatt-Verlaq.

Junge Kaninchen
abzugeben
*) Gustav Braun . Usingen.

Mädchen
für HauS- nnd Gartenarbeit gesucht.

E. Polster.

Küchenmädchen
sofort gesucht gegen hohen Lohn. (z

Anstaltsverwnltuug Köpper« 1. T.

lliflplltllfptt * 8*aue* Wolfspitz. Gegen
Jllllrill , Erstattung der Fullerkosten

und Änzcigegebührn abzuholen bei
m Wilhelm Breudel I.,
) Oberreifenbergj. T.

Hoffriseur Kesselschläger’s
Abteilung für ScbOnheltspflege
Bad Homburg , Louisenstr . 87.

Enthaarungs-Behandlung
Unschädliche vollständige Beseitigung

lästiger Haare. Fiugernagelpflege, Fuß¬
pflege, Kopf- und Gesichtsmassage.

letzte Neuheiten: lÄÄ
Augenfeuer.

Hantnährmittel zur Beseitigung der Gefichts-
salteu, Krähensüße«sw.

Gute Fahrkuh mit Kalb
zu verkaufen.
*) Karl Wieth , Hundstadt.

Die

Herstellung
tweil

von

Nähere»
(2

■ ■Bill. 1
- 7t

Trauer-
Drucksachen|

Jeder Art
besorgt schnellsten«
• • !
1 Willi litte,

■Wagncr’s Buchdruckern fj (
Telefon 21.

Landwirtschaftliche Angebsü
Ca. 30 Zentner

_ gutes Wresenheu
zu kaufen gesucht.
*) Carl Schmidt.

je so!
nicil, t
«
Mbrci
iwke

4 junge Enten
(2 Monate alt) zu verkaufen.
*) Th. Störtet . «

» M

Triichtiges Rind ,
(im August kalbend) scheckig, zu verkausit!
2) August Wer«, Na

Gottesdienst in der eva«gelische>
Sonntag,  den 22. .Juli IM

Vormittags 10 Uhr.
Predigt: Herr Dekan BohriS. ,

Lieder: Nr. 33, 1—2. — Nr. 244, 1- 3ml
AmtSwoche- Herr Dekan Bohril

Gottesdieufi in der katholische«
Sonntag,  den 22. Juli 1917.

Vormittags9'/, Uhr. — Nachmittag?1
Hierzu das „Illustrierte

_ blau" Nr.29 und de»
Wochenblatt Nr. 26.
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